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Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium 
 

  

02.02.2005 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

  

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung missbilligt das Vorgehen der Beigeordneten für Kultur, Bildung und 
Sport Gabriele Fischer im Zusammenhang mit der gescheiterten Vergabe eines Literaturstipendiums 
durch die Landeshauptstadt Potsdam. 
 
 
 
 
 
 

 Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen  

auf der Rückseite 

  

Entscheidungsergebnis  

Gremium:   Sitzung am:  
   

 einstimmig  mit Stimmen-
 mehrheit 

Ja Nein Enthaltung  überwiesen in den Ausschuss: 

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt   

 abweichender Beschluss DS Nr.:   Wiedervorlage: 

   
 zurückgestellt  zurückgezogen   

 



Entscheidungsergebnis:  

Gremium:  

Sitzung am:  

Beratungsergebnis:  

 

Gremium:  

Sitzung am:  

Beratungsergebnis:  

 
Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
 
Begründung: 
 
Im Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport hat es im Zusammenhang mit dem Literaturstipendium 
nicht nur einen Fehler gegeben. Vielmehr lief über einen langen Zeitraum eine Kette von 
Peinlichkeiten ab, die nicht nur den ausgewählten Preisträger Andreas Maier, sondern auch das 
überregionale Ansehen der Landeshauptstadt Potsdam – insbesondere auch im Hinblick auf die 
Bewerbung „Kulturhauptstadt 2010“ -  beschädigt haben. 
Für diese blamablen Pannen trägt die Beigeordnete Fischer die volle politische, fachliche und 
dienstliche Verantwortung. 
 
 
 
 
 
 
 


